
 

  

 

 
 

GZ.: BMI-LR1424/0055-III/1/a/2012 
 

 

Wien, am 02. Jänner 2013 
 

An das 
 
Bundesministerium für Gesundheit 
 
Per Mail 
 
 

 
 

Michaela Frasl 

BMI - III/1 (Abteilung III/1) 

Herrengasse 7, 1014 Wien 

Tel.: +43 (01) 531262360 

Pers. E-Mail: Michaela.Frasl@bmi.gv.at 

Org.-E-Mail: BMI-III-1@bmi.gv.at 

WWW.BMI.GV.AT 

DVR: 0000051 

Antwortschreiben bitte unter Anführung der GZ an 

die Org.-E-Mail-Adresse.  

 
    
Betreff:  Legistik und Recht; Fremdlegistik; BG-BMG 

Bundesgesetz, mit dem das Hebammengesetz geändert wird; 

Stellungnahme des Bundesministerium für Inneres 
 

 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Inneres ergeben sich zu dem im Betreff 

bezeichneten Entwurf folgende Bemerkungen: 

 
Das Inkrafttreten des § 8 Abs. 2 des Entwurfes wäre mit dem Bundesgesetz, mit dem das 

Bundesgesetz über die Regelung des Personenstandswesens (Personenstandsgesetz 2013 

– PStG 2013) erlassen sowie das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, das Meldegesetz 1991 

und das Namensänderungsgesetz geändert werden und das Personenstandsgesetz 

aufgehoben wird, abzustimmen, und somit ein Inkrafttreten mit 1. November vorzusehen. 

 

Darüber hinaus wäre der weitere Fortbestand der Verordnung des Bundesministers für 

soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz über die von den 

Personenstandsbehörden an die Gebietskrankenkassen zu übermittelnden Daten 

(Personenstandsdatenverordnung), BGBl. II Nr. 239/2004, zu akkordieren.  

 

Darüber hinaus dürfen noch folgende Anmerkungen getroffen werden: 

 

 In § 8 Abs. 1 wäre die Wortfolge „Österreichische Statistische Zentralamt“ durch  

„Bundesanstalt Statistik Österreich“ zu ersetzen. 

 

 Der Verweis in § 9 Abs. 5 PStG 2013 bezieht sich ausschließlich auf Daten im  Rahmen 

des § 8 Abs. 1 HebG. Die Übermittlungsbestimmung des § 9 Abs. 5 PStG der 

Personenstandsbehörden bezieht sich daher nicht auf die medizinischen und 
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sozialmedizinischen Daten, die gem. § 8 Abs 2 HebG zusätzlich von den Hebammen 

erhoben werden.  

 

 

 

 

 

 

Für die Bundesministerin: 

 

Mag. Peter Andre 
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